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Die 22 Handlungskompetenzen (HK) bzw. die 22 obligatorischen Praxisaufträge der Branche Gesundheit setzen sich wie folgt zusammen: 
 

• 17 allgemeine HK, pro allgemeiner HK ist mindestens 1 Praxisauftrag obligatorisch. 

• 4 branchenspezifische HK, pro branchenspezifischer HK werden 3 Praxisaufträge empfohlen, mindestens 1 Praxisauftrag pro HK ist obligatorisch. 

• 1 wahlpflichtiger HK, aus den 5 HK muss genau eine gewählt werden. Bei der Wahl sind die betriebsspezifischen Gegebenheiten zu beachten. 


